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Stadt Wolgast

Vorkalkualtion einer gemeinsamen Kurabgabe für das Jahr 2026

Kalkulationsherleitung

Schritt 1: Ermittlung abgabefähiger Aufwand

Die Gemeinden haben die abgabefähigen Aufwendungen eigenständig ermittelt. 

Die Gemeinden haben dabei nur abgabefähige Aufwendungen gemeldet. Die 

Zahlen beruhen im Wesentlichen auf den Plänen des Vorjahres, wurden bei 

Bedarf aber von den Gemeinden angepasst. 

Darstellung prognostizierter abgabefähiger Aufwand 2026:

abgabefähige Aufwendungen 1.806.253,32 €        

abgabefähige Erlöse 248.502,00 €-           

Abgabefähiger Aufwand 1.557.751,32 €        

Schritt 2: Ermittlung umlagefähiger Aufwand

Der abgabefähige Aufwand darf nicht in Gänze auf die abgabepflichtigen 

Personen umgelegt werden. Auch die Einheimischen nutzen die Einrichtungen 

mit. Für diese Nutzung hat die Gemeinde einen Eigenanteil zu leisten. Dabei ist 

nicht auf die Möglichkeit der Nutzung durch die Einheimischen abzustellen, 

sondern auf die tatsächliche Nutzung. Diese kann natürlich nur geschätzt 

werden. Die vorliegende Kalkulation geht von einer in Tagen hochgerechneten 

intensiven Nutzung durch die Einheimischen an 28 Tagen im Jahr aus. 

Berechnung Eigenanteil

touristische Eigennutzung in Tagen 307.748

Touristische Fremdnutzung in Tagen 58.840

Eigenanteil 83,95%

Darstellung prognostizierter umlagefähiger Aufwand 2026:

Abgabefähiger Aufwand 1.557.751,32 €        

Höhe des Eigenanteils: 83,95%

Gemeindeanteil für die Vorteile der Einheimischen 1.307.721,07 €        

Umlagefähiger Aufwand 250.030,25 €           

Schritt 3: Ausgleich der Über- oder Unterdeckung aus der Nachkalkulation

Die Gemeinde Wolgast ist seit 2025 Teil des gemeinsamen Erhebungsgebietes. 

Dementsprechend konnte keine Nachkalkulation für das Jahr 2024 durchgeführt 

werden.

Schritt 4: Ermittlung der abgabefähigen Personen 

(Umlageeinheiten)

Die Kosten einer Kalkulation werden durch die Summe aller abgabepflichtigen 

Personen geteilt (=Umlageeinheiten). Bei der Kurabgabe sind dies 

Übernachtungsgäste, Tagesgäste und Daueraufenthalte. Für die 

Daueraufenthalte wird eine pauschalisierte Aufenthaltsdauer von 28 Tagen in 

der Hauptsaison zu Grunde gelegt. Ferner wird die Kurabgabe saisonal 

erhoben. Es wird dabei zwischen einer Haupt- und Nebensaison unterschieden. 
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Gästearten Aufenthaltstage

Nebensaison 5.200 AHT

Hauptsaison 49.040 AHT

Nebensaison 4.600 AHT

Prognose der Umlageeinheiten 58.840 AHT

Die Aufenthalte werden je nach Saisonaufenthalt gewichtet. In der Hauptsaison 

ist das touristische Angebot am höchstens, sodass die Gewichtung 100% 

beträgt. Die weiteren Saisons werden entsprechend herabgestuft, da das 

Angebot in der Nebensaison etwas geringer ausfällt.

gewichtete Aufenthalte Nebensaison (85%) 4.420 AHT

gewichtete Aufenthalte Hauptsaison (100%) 49.040 AHT

gewichtete Aufenthalte Nebensaison (85%) 3.910 AHT

Prognose gewichtete Aufenthaltstage: 57.370 AHT

Schritt 5: Berechnung der Kurabgabe

Die eigentliche Kurabgabe wird durch Division der umlagefähigen 

Aufwendungen durch die gewichteten Umlageeinheiten errechnet. Die Abgabe 

ist jeweils in netto und brutto dargestellt. 

Deckungsbedarf  2026 250.030,25 €           

Umlageeinheiten (gewichtet) 57.370

Abgabesatz netto:

Kurabgabe Nebensaison 3,72 €                      

Kurabgabe Hauptsaison 4,38 €                      

Kurabgabe Nebensaison 3,72 €                      

Jahreskurabgabe 122,59 €                  

In der Netto-Abgabe ist eine Umlage für die Leistungen der UTG (insb. 

Gästekarte) enthalten.

Netto-Umlage Leistungen UTG 0,02 €                      

Abgabesatz brutto (Steuersatz): 7%

Kurabgabe Nebensaison 3,98 €                      

Kurabgabe Hauptsaison 4,68 €                      

Kurabgabe Nebensaison 3,98 €                      

Jahreskurabgabe 131,17 €                  

Zuschlag für ÖPNV (brutto) -  €                        

Kurabgabe in der Hauptsaison 4,68 €                      

Schritt 6: Ermittlung Ausfallbetrag Befreiungen

Befreiungen sind aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu tragen. Es ergeben sich 

folgende Ausfallbeträge.

Saison Ausfall:

Nebensaison 0,00 €

Hauptsaison 0,00 €

Nebensaison 0,00 €

Summe Ausfallbeträge 0,00 €

Neben diesem Ausfallbetrag hat die Gemeinde auch den Eigenanteil zu tragen. 

Damit beträgt die Gesamtbelastung des Gemeindehaushalts nach der 

vorliegenden Kalkulation:

Höhe des kalkulierten Eigenanteils: 1.307.721,07 €

Gesamtbelastung Stadt Wolgast 1.307.721,07 €
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Beachten Sie bitte, dass der Eigenbetrieb diesen Ausfallbetrag durch Erträge 

abmildern kann, die nicht dem Kostendeckungsprinzips des KAG unterliegen. 

Das können zum Beispiel Parkeinnahmen sein. 

Schritt 7: Folgen der gemeinsamem Kalkulation (ohne ÖPNV)

Eine Besonderheit ist vorliegend, dass gemeindeübergreifend eine gemeinsame 

Kurabgabe erhoben wird. Das bedeutet, dass das gesamte Gemeindegebiet der 

anerkannten Gemeinden abgaberechtliche als ein Erhebungsgebiet zu werten 

ist. Der abgabepflichtige Gast zahlt daher überall eine gleichhohe Kurabgabe. 

Diese beträgt (netto)

gemeinsame Kurabgabe Nebensaison 2,39 €                      

gemeinsame Kurabgabe Hauptsaison 2,81 €                      

gemeinsame Kurabgabe Nebensaison 2,39 €                      

Die gemeinsame Kurabgabe weicht von der Kurabgabe für die Stadt Wolgast 

ab. Die Einnahmen der Gemeinde aus der gemeinsamen Kurabgabe betragen:

Bezeichnung

Aufenthalte Nebensaison 5.200

Kurabgabe durch Abgabepflichtige: 11.566,36 €             

Gemeindeanteil für Befreiungen -  €                        

Gemeindeanteil für Rundungen 47,30 €                    

Gesamteinnahmen wie kalkuliert: 11.613,66 €             

Aufenthalte Hauptsaison 49.040

Kurabgabe durch Abgabepflichtige: 128.328,97 €           

Gemeindeanteil für Befreiungen -  €                        

Gemeindeanteil für Rundungen 524,83 €                  

Gesamteinnahmen wie kalkuliert: 128.853,80 €           

Aufenthalte Nebensaison 4.600

Kurabgabe durch Abgabepflichtige: 10.231,78 €             

Gemeindeanteil für Befreiungen -  €                        

Gemeindeanteil für Rundungen 41,84 €                    

Gesamteinnahmen wie kalkuliert: 10.273,62 €             

Einnahmen aus der gemeinsamen Kurabgabe: 150.741,08 €           

Die Kurabgabe für die Gemeinde Wolgast beträgt jedoch:

Kurabgabe Nebensaison 2,22 €                      

Kurabgabe Hauptsaison 2,62 €                      

Kurabgabe Nebensaison 2,22 €                      

Bezeichnung
eingenommen 

Kurabgabe

Aufenthalte Nebensaison 5.200

eigenommene Kurabgabe mit Befreiungen: 11.558,89 €             

Aufenthalte Hauptsaison 49.040

eigenommene Kurabgabe mit Befreiungen: 128.246,18 €           

Aufenthalte Nebensaison 4.600

eigenommene Kurabgabe mit Befreiungen: 10.225,17 €             

Einnahmen aus der örtlichen Kurabgabe: 150.030,25 €           

Die Gemeinde Wolgast hat einen Anspruch auf die von Ihr in die Kalkulation 

eingestellte Kosten. Nimmt sie weniger Kurabgabe ein, so bekommt Sie die 

Differenz (negativer Betrag). Andernfalls gibt sie die Differenz weiter (positiver 

Betrag).

Ausgleichsbetrag 710,83 €                  
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Stadt Wolgast

Vorkalkualtion einer gemeinsamen Kurabgabe für das Jahr 2026

Darstellung der Kosten der Gemeinde samt Eigenanteil 

Kostenart Gesamt
Kosten 

Eigenbetrieb

Kosten 

Gemeinde

Betriebskosten 1.376.259,41 €    1.376.259,41 €   

Personalkosten 202.928,00 €       202.928,00 €      

kalkulatorische Abschreibungen 227.065,91 €       227.065,91 €      

Zinsen -  €                    -  €                  

anderweitig gedeckter Aufwand 248.502,00 €-       248.502,00 €-      

Abgabefähiger Aufwand 1.557.751,32 €    -  €                    1.557.751,32 €   

Einwohner der Stadt Wolgast 10.991

Anteil der touristischen Nutzungen 307.748

touristische Aufenthalte in der Gemeinde 58.840

Gesamtaufenthalte 366.588

davon Anteil Einheimische 83,95%

Höhe des Eigenanteils 1.307.721,07 €    

umlagefähiger Aufwand 250.030,25 €       

Deckungsbedarf des Jahres 2026 250.030,25 €       

gewichtete Aufenthaltstage 57.370,00 €         

Höhe Kurabgabe Hauptsaison (netto) 4,36 €                  

Deckelung der Kurabgabe auf (brutto:) 2,82 €                  

Kurabgabe in netto ohne Umlage UTG: 2,62 €                  

Abgabefähige Aufwand     1.557.751,32 € 

abzgl. Eigenanteil -   1.307.721,07 € 

Summe der mit der Kalkulation umgelegten Kosten 250.030,25 €       

tatsächlich erzielte Kurabgabe (Einnahmen durch die 

Gäste) 150.030,25 €       

Ausfallbetrag für gewährte Befreiungen und 

Ermäßigungen (Anteil der Gemeinde) -  €                    

Ausfallbetrag durch gedeckelte Kurabgabe (freiw. 

Eigenanteil) 100.000,00 €       

Summe der Einnahmen: 250.030,25 €       

Kontrolle (Kosten - Einnahmen) muss 0 sein 0,00 €

Bezeichnung Höhe

Ausfallbetrag für den Eigenanteil 1.307.721,07 €    

Ausfallbetrag für gewährte Befreiungen -  €                    

Ausfallbetrag für Rundungsdifferenzen 613,98 €              

Gesamtbelastung Gemeinde: 1.308.335,05 €    

Darstellung der kalkulatorischen Kostendeckung:

Schritt 1: Ermittlung abgabefähiger Aufwand

Schritt 2: Ermittlung umlagefähiger Aufwand

Herleitung des Eigenanteils

Schritt 3: Berücksichtigung der Nachkalkulation 2024

Die Stadt Wolgast ist seit 2025 Teil des gemeinsamen Erhebungsgebietes. 

Dementsprechend konnte keine Nachkalkulation für das Jahr 2024 

durchgeführt werden.

Darstellung der Einnahmen aus der Kurabgabe

Gesamtbelastung der Gemeinde durch die Kalkulation

Schritt 4: Berechnung der Kurabgabe

Schritt 5a: Deckelung der Kurabgabe

Abschlusskontrolle:



Stadt Wolgast

Vorkalkulation einer gemeinsamen Kurabgabe für das Jahr 2026

Schritt 4: Ermittlung der abgabepflichtigen Personen

Prognose der Umlageeinheiten (Stadt Wolgast)

Prognose Aufenthaltstage

Übernachtungsgäste Tagesgäste Daueraufenthalte Gesamtprognose

Nebensaison 4.300 AHT 900 AHT 5.200 AHT

Vollzahler 4.300 AHT 900 AHT 5.200 AHT

Kinder 0-6 Jahre 0 AHT

Hauptsaison (1.4 - 31.10) 42.000 AHT 3.400 AHT 3.640 AHT 49.040 AHT

Vollzahler 42.000 AHT 3.400 AHT 3.640 AHT 49.040 AHT

Kinder 0-6 Jahre 0 AHT

Nebensaison 4.000 AHT 600 AHT 4.600 AHT

Vollzahler 4.000 AHT 600 AHT 4.600 AHT

Kinder 0-6 Jahre 0 AHT

Summe der Saisons: 50.300 AHT 4.900 AHT 3.640 AHT 58.840 AHT

Umlageeinheiten Kurabgabe (Gewichtung)

Gästearten Gesamtzahl (ungewichtet) Gewichtung der Zahlen
Gesamtzahl 

(gewichtet)

Nebensaison 5.200 AHT 4.420 AHT

Übernachtungsgäste 4.300 ÜNT 85% 3.655 ÜNT

Tagesgäste 900 TGast 85% 765 ÜNT

Hauptsaison 49.040 AHT 49.040 AHT

Übernachtungsgäste 42.000 ÜNT 100% 42.000 ÜNT

Tagesgäste 3.400 TGast 100% 3.400 TGast

Daueraufenthalte Stadt Wolgast 100% 3.640 ÜNT

Nebensaison 4.600 AHT 3.910 AHT

Übernachtungsgäste 4.000 ÜNT 85% 3.400 ÜNT

Tagesgäste 600 TGast 85% 510 ÜNT

Summe der Saisons: 58.840 AHT 57.370 AHT
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Erläuterung

Befreiungen sind freiwillige Leistungen und müssen aus allgemeinen Haushaltsmitteln getragen werden. Die Rückrechnung 

errechnet diesen Betrag und stellt zudem eine Kontrollrechnung dar. Die Summe der Einnahmen muss den kalkulierten 

abgabefähigen Aufwand ergeben.  

Rück- und Kontrollrechnung zur Ermittlung der Ausfallbeträge durch freiwillige Leistungen (ortsbezogen)

Bezeichnung Anzahl Höhe der Kurabgabe
Einnahmen 

(kalkuliert)
Ausfälle Gemeinde

Nebensaison 5.200 AHT 19.263,27 € -  €                       

Vollzahler 5.200 AHT 3,70 €                              19.263,27 € 0,00 €

Kinder 0-6 Jahre 0 AHT -  €                                0,00 € 0

Hauptsaison 49.040 AHT 213.726,39 €       -  €                       

Vollzahler 49.040 AHT 4,36 €                              213.726,39 € 0,00 €

Kinder 0-6 Jahre 0 AHT -  €                                0,00 € 0,00 €

Nebensaison 4.600 AHT 17.040,58 €         0,00 €

Vollzahler 4.600 AHT 3,70 €                              17.040,58 € 0,00 €

Kinder 0-6 Jahre 0 AHT -  €                                0,00 € 0,00 €

Summe der Saisons: 58.840 AHT 250.030,25 €       0,00 €

Summe Einnahmen + Ausfälle: 250.030,25 €          

Rück- und Kontrollrechnung zur Ermittlung der Ausfallbeträge durch freiwillige Leistungen (gemeinsam)

Bezeichnung Anzahl
Höhe der Kurabgabe 

(gerundet)

Einnahmen 

(gerundet)

Ausfälle durch 

freiwillige 

Leistungen

Ausfälle durch 

Rundungen

Nebensaison 5.200 AHT 11.566,36 € -  €                       47,30 €             

Vollzahler 5.200 AHT 2,22 €                              11.566,36 € 0,00 € 47,30 €

Kinder 0-6 Jahre 0 AHT -  €                                0,00 € 0,00 € 0,00 €

Hauptsaison 49.040 AHT 128.328,97 €       -  €                       524,83 €           

Vollzahler 49.040 AHT 2,62 €                              128.328,97 € 0,00 € 524,83 €

Kinder 0-6 Jahre 0 AHT -  €                                0,00 € 0,00 € 0,00 €

Nebensaison 4.600 AHT 10.231,78 €         0,00 € 41,84 €

Vollzahler 4.600 AHT 2,22 €                              10.231,78 € 0,00 € 41,84 €

Kinder 0-6 Jahre 0 AHT -  €                                0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Summe der Saisons: 58.840 AHT 150.127,10 €       0,00 € 613,98 €

Summe Einnahmen + Ausfälle: 150.741,08 €          613,98 €           

Erläuterung

Befreiungen sind freiwillige Leistungen und müssen aus allgemeinen Haushaltsmitteln getragen werden. Die Rückrechnung 

errechnet diesen Betrag und stellt zudem eine Kontrollrechnung dar. Die Summe der Einnahmen muss den kalkulierten 

abgabefähigen Aufwand ergeben.  

Rück- und Kontrollrechnung zur Ermittlung der Ausfallbeträge bei gedeckelter Abgabe (ortsbezogen)

Bezeichnung Anzahl Höhe der Kurabgabe
Einnahmen 

(kalkuliert)
Ausfälle Gemeinde

Nebensaison 5.200 AHT 11.558,89 € -  €                       

Vollzahler 5.200 AHT 2,22 €                              11.558,89 € 0,00 €

Kinder 0-6 Jahre 0 AHT -  €                                0,00 € 0

Hauptsaison 49.040 AHT 128.246,18 €       -  €                       

Vollzahler 49.040 AHT 2,62 €                              128.246,18 € 0,00 €

Kinder 0-6 Jahre 0 AHT -  €                                0,00 € 0,00 €

Nebensaison 4.600 AHT 10.225,17 €         0,00 €

Vollzahler 4.600 AHT 2,22 €                              10.225,17 € 0,00 €

Kinder 0-6 Jahre 0 AHT -  €                                0,00 € 0,00 €

Summe der Saisons: 58.840 AHT 150.030,25 €       0,00 €

Summe Einnahmen + Ausfälle: 150.030,25 €          
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